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Beschlüsse des 23. Ausschusses 

Entwurf 
eines 

Richterwahlgesetzes 

Der Bundestag hat zur Ausführung der Artikel 95 
Absatz 3 und 96 Absatz 2 des Grundgesetzes das 
folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 
(1) Die Richter des Obersten Bundesgerichtes und 
der oberen Bundesgerichte werden von dem zu-
ständigen Bundesminister gemeinsam mit dem 
Richterwahlausschuß berufen und vom Bundes-
präsidenten ernannt. 
(2) Bei der Berufung eines Richters an das Oberste 
Bundesgericht wirkt der Bundesjustizminister, bei 
der Berufung eines Richters an ein oberes Bundes-
gericht der für das jeweilige Sachgebiet zuständige 
Bundesminister mit. 

§ 2 

Der Richterwahlausschuß besteht aus den Mitglie-
dern kraft Amtes und einer gleichen Zahl von Mit-
gliedern kraft Wahl. 

§ 3 
(1) Mitglieder kraft Amtes im Ausschuß, der die 
Richter eines oberen Bundesgerichts wählt, sind die 
Landesminister, zu deren Geschäftsbereich die 
diesem oberen Bundesgericht im Instanzenzug 
untergeordneten Gerichte des Landes gehören. 
(2) Sie können sich nur nach den gleichen Regeln 
vertreten lassen, die für ihre Vertretung in der 
Landesregierung gelten. 

§ 4 
(1) Die Mitglieder kraft Wahl müssen zum Bundes-
tag wählbar und im Rechtsleben erfahren sein. 
(2) Verändert sich die Zahl der Mitglieder kraft 
Amtes, so verändert sich die Zahl der Mitglieder 
kraft Wahl entsprechend. Ihre Neuwahl ist not-
wendig. 



(3) Jedes dieser Mitglieder kann sich durch seinen 
Stellvertreter vertreten lassen. 

§ 5 
(1) Die Mitglieder kraft Wahl und ihre Stellver-
treter beruft der Bundestag nach den Regeln der 
Verhältniswahl. 
(2) Jede Fraktion kann einen Vorschlag einbringen. 
Aus den Summen der für jeden Vorschlag abge-
gebenen Stimmen wird nach dem Höchstzahlver-
fahren (d'Hondt) die Zahl der auf jeden Vorschlag 
gewählten Mitglieder errechnet. Gewählt sind die 
Mitglieder und ihre Stellvertreter in der Reihen-
folge, in der ihr Name auf dem Vorschlag erscheint. 
(3) Scheidet ein Mitglied aus, so wird sein Stellver-
treter Mitglied. Scheidet ein Stellvertreter aus, so 
wird er durch den nächsten aus der Reihe der nicht 
mehr Gewählten ersetzt. 
(4) Mitgliedschaft und Stellvertretung enden durch 
Neuwahl oder durch Verzicht, der schriftlich dem 
Bundesminister der Justiz zu erklären ist. 
(5) Jeder neu gewählte Bundestag nimmt eine Neu-
wahl vor. 

§ 6 
(1) Der Bundesminister der Justiz verpflichtet die 
Mitglieder des Richterwahlausschusses und ihre 
Stellvertreter durch Handschlag auf gewissenhafte 
Pflichterfüllung. 
(2) Die Mitglieder sind zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet. Die Genehmigung zur Aussage in gericht

-

lichen Verfahren erteilt der Bundesminister der 
Justiz. 

§ 7  
Ein Mitglied des Richterwahlausschusses ist von der 
Mitwirkung bei der Wahl eines Richters ausge-
schlossen, wenn die Voraussetzungen des § 41 Nr. 3 
der Zivilprozeßordnung vorliegen. 

§ 8  
(1) Der Bundesminister der Justiz beruft den 
Richterwahlausschuß ein. 
(2) Die Einladung muß die Tagesordnung für die 
Sitzung des Richterwahlausschusses enthalten und 
den Mitgliedern mindestens eine Woche vor der 
Sitzung zugehen. 

§ 9 
(1) Der zuständige Bundesminister oder sein Ver-
treter in der Bundesregierung führt den Vorsitz. 
Er hat kein Stimmrecht. 
(2) Die Sitzungen sind nicht öffentlich. 
(3) Über jede Sitzung wird eine Niederschrift ge

-

fertigt. 



§ 10 
(1) Der zuständige Bundesminister und die Mitglie-
der des Richterwahlausschusses können vorschlagen, 
wer zum Bundesrichter zu berufen ist. 
(2) Der zuständige Bundesminister legt dem Richter

-

wahlausschuß die Personalakten der für ein Richter-
amt Vorgeschlagenen vor. 
(3) Zur Vorbereitung der Entscheidung bestellt der 
Richterwahlausschuß zwei seiner Mitglieder als 
Berichterstatter. 

s 11 
Der Richterwahlausschuß prüft, ob der für ein 
Richteramt Vorgeschlagene die sachlichen und per

-

sönlichen Voraussetzungen für dieses Amt besitzt. 

§ 12 

(1) Der Richterwahlausschuß entscheidet in ge-
heimer Abstimmung mit der Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen. 
(2) Der Richterwahlausschuß ist beschlußfähig, 
wenn die Mehrzahl sowohl der Mitglieder kraft 
Amtes als auch der Mitglieder kraft Wahl an-
wesend ist. 

§ 13 
Stimmt der zuständige Bundesminister zu, so hat 
er die Ernennung des Gewählten beim Bundespräsi-
denten zu beantragen. 

§ 14 

Der Bundespräsident ernennt den Gewählten zum 
Bundesrichter. 

§ 15 

Die Mitglieder kraft Wahl erhalten für ihre Tätig-
keit die gleiche Entschädigung wie Mitglieder des 
Bundestages für die Teilnahme an der Sitzung eines 
Bundestagsausschusses. 

§ 16 

Dieses Gesetz tritt mit dem Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 


